
Leitfaden Prämienfreistellung  
 
 
 

            Bitte wenden 

 
Das Wichtigste zu dieser Vertragsänderung – kurz und knapp erklärt 
 
 
Bei einer Prämienfreistellung wird die Zahlung der Prämien vorübergehend ausgesetzt 
oder ganz eingestellt. 
 
Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, wie z. B. 
• Eltern- bzw. Erziehungszeit 
• unbezahlter Urlaub/Sabbatjahr 
• wirtschaftliche Notlage/Insolvenz 
 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, damit wir die Prämienfreistellung der 
Versicherung schnell und unkompliziert für Sie erledigen können: 
 
• Für die Meldung der Prämienfreistellung können Sie entweder das beigelegte Formular  

verwenden, oder 
• die elektronische Version im Internet unter www.swisslife.de 
     (s. à Kundenservice à Formular-Center à Formulare bAV – Arbeitgeber) 
 
Bitte kreuzen Sie in der ersten Spalte des Formulars Prämienfreistellung an und füllen Sie 
die übrigen Felder vollständig aus. Dann können Sie uns das Formular als E-Mail oder Brief 
zusenden.  
 
 
Wissenswertes im Zusammenhang mit der Prämienfreistellung 
 
• Durch das Aussetzen von Prämienzahlungen verringert sich die Ablaufleistung der 

Versicherung. 
 
• Der Versicherungsschutz reduziert sich auf die prämienfreien Leistungen. 
 
• Um den Verwaltungsaufwand gering zu halten, empfehlen wir, die Prämienfreistellung 

zum Ende der Zahlungsperiode durchzuführen. Damit wird die Rücküberweisung 
bereits bezahlter Prämien vermieden. 

 
• Im Fall konjunktureller Kurzarbeit bietet Swiss Life bei allen Versicherungen, die durch 

Entgeltumwandlung finanziert werden, eine Stundung der Prämienzahlungen für 
maximal 24 Monate an. Während dieser Zeit bleibt der Versicherungsschutz in voller 
Höhe bestehen.  

 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Firmenkundenbetreuer.  
Die Adresse finden Sie auf Ihren Rechnungen.

http://www.swisslife.de


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dieses PDF-Formular können Sie ausfüllen, speichern und als E-Mail versenden. 
Felder mit einem breiten roten Rahmen sind Pflichtfelder. 
 

Ist bei der betroffenen Person eine Namens-
änderung erfolgt (z.B. durch Heirat), notieren 
Sie dies bitte auf diesem Formular. 

Eine Prämienfreistellung erfolgt 
immer zum 1. des folgenden 
Monats. 

• Diese Spalte ist im Fall einer 
Prämienfreistellung nicht zu 
beachten. 

• Sie ist für eine Erhöhung 
oder eine Reduktion 
relevant, berücksichtigen Sie 
dazu bitte unseren Leitfaden 
„Erhöhung/Reduktion“. 


